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Bilder aus der adlteren Miinz- und Geldgeschichte der
Eidgenossen (Schaffhausen, Ziirich, Schwyz)."
Von Dr. Gustav Schottle, Tiibingen.

L

Die rucksichtslose Art und Weise, womit Bern, Luzern und andere
eidgendssische Regierungen im Winter 1652/53 die umlaufende Scheide-
miinze im Werte heruntersetzten und den Schaden meist auf den zeit-
weiligen Besitzern der Geldstiicke liegen liessen, war eine der Ursachen
des grossen schweizerischen Bauernaufstandes®) jener Zeit. Dieser wurde
zwar mit blutiger Hand niedergeschlagen, aber er bildete doch fiir
immer eine Mahnung, die im Miinzwesen hergebrachten Missstinde
nicht allzusehr auswachsen zu lassen. Die Gemiiter der Regierenden
blieben lange Zeit hernach immer noch ein wenig beeinflusst von der
Furcht vor einer Wiederholung jenes Krieges, der ja auch einmal einen
andern Ausgang nehmen konnte. Es war von da an im 17.und 18. Jahr:-
hundert in der Schweiz nichts Ungewohnliches, dass irgend eine geplante
miinzpolitische Massregel mit dem Hinweis auf die Missstimmung und
Aufregung bekampft wurde, die jene bei dem «gemeinen Mann» her-
vorrufen werde. Von den zahlreichen Beispielen hiefiir moge eines hier
angefiithrt werden:

Auf das blosse falsche Geriicht von einer beabsichtigten Abrufung
gewisser Miinzen riet im Mai 1678 die Regierung von Zug derjenigen
von Luzern davon ab, weil «endlichen daraus ein gefihrlicher Aufstand
des gemeinen Mannes zu befiirchten sein wiirde».?)

') Soweit nichts anderes bemerkt ist, griindet sich diese Abhandlung auf unge:-
druckte Archivalien der Staatsarchive zu Schaffhausen und Ziirich, sowie einigermassen
auch derjenigen von Luzern und Schwyz und der Stadtarchive zu St. Gallen und
Schaffhausen. Den simtlichen Herren Vorstinden und Beamten dieser Archive sei
fir die bereitwillige Forderung meiner Forschungen wirmster Dank ausgedriickt und
nicht minder dem Konservator am Miinzkabinett des Nationalmuseums, Herrn E. Hahn
in Ziirich, dem Vorstand der Miinzsammlung in Schaffhausen, Herrn Prof. Henking
sowie Herrn Dr. Friedrich Imhoof:Blumer in Winterthur,

?) Vergl. Joh. Dierauer. Geschichte der Schweizerischen FEidgenossenschaft.
Band IV, Seite 17—52.

®) Luzerner Staatsarchiv, Miinzakten.
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Die Gebrechen des damaligen Miinzwesens in der Schweiz hingen
grossenteils mit dem hergebrachten Uebermass an Kleinmiinze zusammen.
In der loblichen Absicht, dieses einzudammen, waren die Eidgenossen
auf der Jahrrechnungstagung im Juli 1655 im gemeinsamen Interesse
iibereingekommen, alles Miinzprigen bis auf weiteres ganz einzustellen.
Das hielt einzelne Kantone nicht ab, dennoch zu miinzen, zumal im
darauffolgenden Winter der Krieg zwischen den katholischen und den
evangelischen Orten ausbrach. Im Laufe desselben liess u. a. Ziirich
zur Zahlung von Kriegsausgaben Viertelss und Achtelsguldenstiicke
pragen und zwar aus der Mark Feinsilber 19 fl. 33 kr., d. h. nach einem
erheblich leichteren Miinzfuss als dem der seitherigen Ziricher Gross-
miinzen.')

Das Vorgehen der Ziiricher Regierung, das durch den Drang der
Kriegsumstande entschuldigt war, scheint es gewesen zu sein, was nach
wiederhergestelltem Frieden dem Rat von Schaffhausen die Lust erzeugte,
auf dem Wege der Miinzverschlechterung seinen Stadtfinanzen weitere
Einnahmen zuzufithren. Jene waren iibrigens entfernt nicht derart, um
ein so ungutes Hilfsmittel einigermassen zu rechtfertigen: In dem Schaff-
hauser stidtischen Schatzgewdlbe waren aus den Ueberschiissen fritherer
Jahre damals in der Regel erhebliche Geldsummen aufgesammelt.

Im Oktober 1656 stellte die Schaffhauser Obrigkeit Erwagungen an,
«ob ihr zur Zeit das Miinzen niitzlich sei». Das Ergebnis war, dass man
sich in der Hoffnung eines dabei zu machenden grossen Gewinnes ent-
schloss, Reichstaler, dicke Pfennige, Batzen, Vierer und Einpfennigstiicke
zu prigen. Den erhofften Miinzgewinn beabsichtigte man, wie es scheint,
zur Erbauung eines Schulhauses oder sonst fiir Zwecke von Schulen zu
verwenden.

Gegeniiber den eidgendssischen Abschieden, die, unter Schaffhausens
Zustimmung zu stande gekommen, alles Miinzen zurzeit untersagten, wurde
in Ermanglung eines bessern Vorwandes vorgeschiitzt, es hatten sich die vor
Zeiten gepragten einheimischen Miinzen inzwischen nach auswarts verloren
und fremde sich im Kanton an deren Stelle eingefunden. Das war aller-
dings eine unbestreitbare Tatsache, aber die notwendige Folge der Klein-
heit und Exponiertheit des Schaffhauser Gebietes. Dass es mit den neu
zu erzeugenden schaffhausischen Miinzen rasch ebenso gehen werde, dar-
tiber konnte niemand im Zweifel sein. Dieses Miinzfinanzprojekt Schafi-
hausens wurde daher auswirts mit ungiinstigen Augen angesehen, nament:

") Unter anderem hatte man dabei Mengen von Silbergeschirr, welches die ein-
zelnen Ziinfte bei diesem Anlass hergaben, in solche Geldsorten verwandelt. S. auch
Geschichtsfreund. Band 38, S. 167 ff.: Der Stadt Ziirich Kriegskostenrechnung vom
ersten Villmerger Krieg.



lich von den nachsten Gebietsnachbarn, da diese in erster Linie von einer
Uberflutung mit den neuen Miinzen bedroht waren.

Nun hat die Sache freilich, wie alles in der Welt, mehr als bloss eine
Seite. Das Ausmiinzen von schlechtem oder richtiger gesagt, von in allzu
hohem Wert in Umlauf gesetztem Gelde war damals eine allgemeine Zeit-
krankheit, unter welcher gerade Schaffhausen mehr litt als die meisten
andern Stidte und Gegenden. Seit 1501 gehorte es der Eidgenossenschaft
an. An diese stiess sein Gebiet nur auf einer Seite, iiberdies durch den
Rheinstrom geschieden, an, wihrend die drei iibrigen Seiten des Schaff-
hauser Herrschaftsbereichs, wie noch heute, von deutschem Reichsgebiet
umschlossen waren. Infolgedessen bestanden die Besucher der schaft-
hausischen Wochen: und Jahrmarkte verhaltnismissig wenig aus Miteid-
genossen, sondern in der Mehrzahl aus reichsdeutschen Untertanen, die
kein anderes Geld mitbrachten als das in ihren Heimatbezirken giiltige,
in denen abweichende Miinzwahrungen herrschten.

Da ausserdem die politisch-militarischen Beziehungen zu Frankreich
und der lebhafte internationale Transithandel der Stadt vielerlei Geld-
sorten entlegener Linder in den Miinzumlauf Schaffhausens herein-
brachten, so bildete diese Stadt das Stelldichein fiir Miinzen fast der
ganzen Welt. Es waren mehr schlechte als gute. Solche zu einem
moglichst hohen Kurswert loszuwerden, bestrebte sich jeder, der aus
der Fremde nach Schaffhausen kam, was natiirlich Verluste fir die
dortigen Nehmer nach sich zog.

Diese Umstinde haben jedenfalls mitgewirkt, wenn die Stadt in
verschiedenen Zeitperioden den Gedanken zur Tat werden liess, dass
sie mit schlechtem Gelde nicht immer bloss Schaden leiden, sondern
wenn es sein konne, zur Abwechslung auch Gewinne machen wolle.

I1.

Was nun das Schaffhauser Miinzprojekt von 1656 weiter anbelangt,
so sah man diesmal gliicklicherweise davon ab, das Miinzregal einem
Privatmann in Generalpacht hinzugeben, sondern fiihrte den Betrieb in
Selbstregie aus. Schaffhausen besass ein eigenes stidtisches Miinzhaus
am Herrenacker (errichtet i. J. 1515), sowie ein Silberstreckwerk am
Rhein, das durch die Wasserkraft des Flusses in Bewegung gesetzt wurde.

Anfanglich war beabsichtigt, sich hauptsidchlich auf das Prigen von
Reichstalern zu werfen und daraus den Hauptgewinn zu ziehen, indem
man jenen Talern sowohl am Gewicht, als an der Feinheit etwas abbrach;
Nach der deutschen Reichsmiinzordnung von 1559 hitten 8 Stiick auf
eine rauhe Mark, die 14!/« Lot hielt, gehen sollen, wihrend man statt
dessen vorhatte, 8'/z Stiicke aus einer bloss 14:l6tigen Mark auszu-
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schroten. Es ward aber (20. Jan. 1657) im Rate darauf aufmerksam
gemacht, wenn man die Reichstaler nicht vollhaltiger ausmiinze, werden
sie, wie schon ofters, auswirts verrufen werden und der Stadt Unehre

und andere Widerwartigkeiten verursachen.')

Man entschloss sich daher, die Taler wenigstens im Rauhgewicht
ein wenig besser, namlich 8!/« Stiick aus der beschickten Mark auszu-
schroten, und hingegen, um den beabsichtigten Gewinn dennoch nicht

zu schmalern:
1. die Batzen entsprechend leichter zu machen, namlich 90 Stiick

(anstatt der vorher beabsichtigten 80) aus der fiinflotigen Mark aus:-

zubringen,
2. nach dem leichten Ziiricher Kriegsmiinzfuss von 1655/56 Viertels-
gulden (auch Oertlein, Vierbitzler, Fiinfzehnkreuzerstiicke oder Bocke

genannt) pragen zu lassen.
Da das Amt eines stidtischen Miinzmeisters seit lingerer Zeit

unbesetzt war,?) stellte man einen solchen an in der Person des am Ort
ansassigen Goldschmieds Hans Heinrich Ammann.?)

ITI.

Die Schaffhauser silbernen Pfennige und Heller sind einseitig
geprigt, schriftlos und tragen nur das stidtische Wappenbild in mancherlei

1) Der vorderosterreichischen Regierung zu Ensisheim, die sich 1623 iber die
Ringhaltigkeit der schweizerischen Reichstaler beschwert hatte, versprachen damals die
Orte Luzern, Zug, Basel, Schaffhausen und St. Gallen wenigstens so viel, sie kiinftig
vierzehnldtig und zu 8 Stiick auf die feine Mark auszumiinzen, was immerhin noch
etwas unter dem richtigen Reichsfuss blieb. Indessen hielt man sich in der Folge nicht
an diese Zusage. Bei Proben, die man i. J. 1666 in Deutschland anstellte, erwiesen
z. B. die Schaffhauser Reichstaler aus dem Jahr 1629 sich nur als 13%/e:16tig und es
gingen 8%/s Stiick auf die Mark. Hirsch, des Teutschen Reiches Miinzarchiv IV.
S. 369, vgl. auch C. v. Ernst: Das &sterreichische Privilegium des Quentchens; in der
numismatischen Zeitschrift, Wien, Bd. 38 (1906). Eidg. Absch. V, 2, Seite 365.

1624 begehrte Luzern, dass Schaffhausen und St. Gallen ihre ringhaltig gemiinzten
Taler wieder an sich losen oder sonst dem hieraus entstehenden Unwesen steuern
sollen, andernfalls werde es solche in seinem Gebiet abschitzen und Ersatz des er-
wachsenden Verlustes beanspruchen. Es blicb aber bei der blossen Drohung.

?) Fin Wardein oder Guardin wird zwar damals in dem Schaffhauser-Aemter-
verzeichnis genannt, trat aber fiir gewohnlich nicht in Miinzangelegenheiten auf, sondern
hatte vorzugsweise mit dem Probieren und Punzieren von Gold: und Silberschmieds-
arbeiten zu tun.

%) Ammann erhielt an Miinzerlohn fiir die 15:Kreuzerstiicke von jeder Gewichts-
mark anfinglich 6, spiter 6'/> Batzen. Dafiir hatte er Kupfer und alles andere ausser
dem Brennholz herzugeben, die Gesellen zu entlohnen usf. Ausserdem wurde ihm
(September 1657) nachtriglich ,,aus Gnaden zu einer Ergétzung' bewilligt, auf seine,
des Miinzmeisters, eigene Rechnung dreildtige Pfennige zu miinzen, und zwar ohne
dass, um einem Missbrauch dieser Bewilligung vorzubeugen, cine Kontrolle und Auf:
sicht dariiber bestellt worden wire. Dieser bedenkliche Weg, um ohne Belastung der
Staatskasse dem Lohn eines Miinzmeisters aufzuhelfen, war in jenen Zeiten an manchen

Orten in Ubung.
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Wandlungen, die aber nicht durch heraldische Erwigungen, sondern
durch die Notwendigkeit herbeigefiithrt sind, neue Emissionen solcher
Pfennige von den vorangegangenen augenfallig unterscheidbar zu machen.
Denn durch die jeweils neu geschaffenen Pfennige wurden oftmals,
besonders im Mittelalter, die ilteren ganz und gar ungiiltig gemacht
oder es konnte sein, dass fiir die neuen ein von dem der alteren ab:
weichender Verkehrswert festgesetzt wurde.

Zweiseitige grossere Schaffhauser Miinzen treten erst von dem
Beginn des 16. Jahrhunderts an auf. Thr Typus, der auch im 17. sich
so ziemlich gleichblieb, ist: vornen das Stadtwappen mit der Umschrift
Moneta nova Scafusensis; auf der Riickseite das Deutsche Reichswappen,
gewohnlich mit der Umschrift: Deus spes nostra est. Ausnahmsweise
haben die Batzen und Halbbatzen des 16.Jahrhunderts statt der letzteren
die Devise: O rex glorie XPE ve(ni) cum pa(ce).

Wihrend die Schaffhauser Reichstaler einen einkopfigen Adler
fithren, teils ohne, teils mit Krone dartiber, tragen die anderen zwei:
seitigen Schaffhauser Miinzen des 16. und 17. Jahrhunderts auf der
Riickseite den zweikopfigen Deutschen Reichsadler, entweder mit einer
oder zwei, oder gar keinen Kronen und teils mit, teils ohne Heiligenschein.

Das Wappen von Schaffhausen, wie es in mancherlei Varianten auf
dessen Miinzen vorkommt, ist ein aus einem Torturm oder Haus her-
ausgehender oder =springender, gewdhnlich nur mit dem Vorderkorper
sichtbarer Widder. Ausnahmsweise indessen ist er auf einzelnen Pfennig:
sorten in ganzer Figur, sei es vor dem Hause stehend, sei es ohne
dieses, abgebildet. Dieses Wappen war als ein redendes gedacht: der
Schafbock samt dem Haus sollte bildlich den Stadtnamen darstellen,
den man von Schafen und Schafhiusern ableitete, eine Ansicht, welche
auf Grund der Untersuchungen von + Professor Johannes Meyer:
Frauenfeld neuerdings wieder die Oberhand zu gewinnen scheint.’)

Den 6. Dezember 1656, im Zusammenhang mit der zuvor beschlos:
senen Miinzpragung nahm der Schaffhauser Rat eine heraldische Neuerung

) Johannes Meyer: In den Schriften des Vereins fiir Geschichte des Boden-
sees, Heft 31 (1902), S. 25 ff. und derselbe in der Festschrift, Geschichte des Kantons
Schaffhausen 1901, S. 68 f. wihrend in demselben Werk S. 663 und 781 Professor
Ferdinand Vetter den Stadtnamen, in Uebereinstimmung mit der seither herrschenden
Anschauung des Chronisten Riieger von Schiffen (latein. scaphae) ableitet, die des
nahen Rheinfalls wegen in der Notwendigkeit waren, an diesem Platze anzulegen, um
Ladung zu ldschen und einzunehmen. Ausser den genannten beiden Erklirungen
kommt allenfalls noch die Ansicht von L. Baumann in Betracht, der jenen Namen
von scaft (d. h. Rohr, Gerdhrich) abzuleiten sucht (J. J. Riiegers Chronik von Schaft:
hausen, herausgegeben von Bichthold, S. 16, Anm. 1).

Ueber diese und andere in Betreff der Herkunft des Stadtnamens aufgetauchte
1Hypothesen s. auch Hans Werner, Verfassungsgeschichte der Stadt Schaffhausen
907, S. 3 f.
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vor: Er befahl') auf den zu prigenden Batzen solle das stidtische Wappen:-
tier freistehen (d. h. in ganzer Figur ohne Haus oder Turm), weiter:
um die Wolle etwas schmaler sein, ferner: auf dem Kopf eine Krone
tragen. ?)

Das Anbringen der Krone (1656) erfolgte nach dem Vorgang
anderer eidgenossischer Stainde im Hinblick auf die 1648 durch den
westfilischen Friedensvertrag den 13 eidgenossischen Kantonen zuges
sprochene Souverainetit.

Auf die anderen von da ab in Schaffhausen geprigten Geldmiinzen,
namlich Dukaten, Halbdukaten und Oertli wurde jene Wappeninderung
in der Folge ebenfalls ausgedehnt. Nur die Schaffhauser Reichstaler
nahm man ausdriicklich davon aus: sie sollten ihre alte Form beibehalten,
wurden {iibrigens von 1657 an nicht weiter gemiinzt. Auf den iibrigen
genannten Miinzen tummelt sich jetzt der heraldische Schafbock ver:
gniigt auf einer blumigen Wiese. 'Die Anbringung der Krone machte
wegen der gekrimmten Horner dem Graveur Schwierigkeiten, iiber die
er nicht recht Herr wurde, indem die Krone vielfach schwer zu erkennen
ist. Umgekehrt tibrigens scheinen in fritherer Zeit die Horner gelegentlich
Anlass gegeben zu haben, dass man auf des Widders Kopf eine Krone
zu erblicken glaubte, wo keine war.?)

') Schaffhauser Ratsprotokolle unter dem 6. Dezember 1656. Dr. Strantz: Die
Wappen der schweizerischen Eidgenossenschaft und ihrer XXII Kantone; 1867, S. 736
(und dhnlich C. A. Bichtold als Herausgeber der Riieger'schen Chronik S. 18)
meinte, es sei von einem Beschluss iiber diese Wappeninderung keine Spur zu finden.

) Vollig neu war auch diese Wappenform tibrigens nicht. Der springende ganze
Widder kommt auf uralten Schaffhauser Kriegsbannern auch vor, z. B. auf dem jetzt
noch in dem Luzerner Zeughause befindlichen Banner, unter welchem die Schaffhauser
Biirgerschaft im Jahre 1388 in der Sempacher Schlacht auf Gsterreichischer Seite mit-
focht, (s. Ferd. Keller in den Mitteilungen der Ziiricher antiquarischen Gesellschaft
Bd. 9, 1856) ferner auf dem Banner, welches Papst Julius II. im Jahre 1512 der Stadt
verehrte.

Derselbe Papst erteilte gleichzeitig (Bulle vom 9. August 1512) der Stadt die
Wappenbesserung, dem Haupte des Widders eine Krone aufsetzen und dessen Mannheit,
Horner und Klauen anstatt schwarz, kiinftig mit Goldfarbe malen zu diirfen. (Strantz
a. a. O. S. 735 nach J. von Miillers Schweizergeschichte, II, S. 279.) Von dieser Ver:
willigung hatte aber die Stadt bei ihren Miinzprigungen keinen Gebrauch gemacht.

Ueber die staatsrechtlichen Fragen, die sich kniipfen an derartige in jenen Zeiten
von ecinem Papst an diese oder jene Schweizerstidte verliehene Wappen- und Miinz-
berechtigungen und dergl. soll hier nicht eingegangen werden.

¥) J. v. Jecklin (Revue Suisse de numismatique, 1892, S. 140, betr. den Fund
von Schleins) erwihnt einen Schaffhauser Dicken von 1611, der einen bekronten Bock
zeige. Dies wird wohl ein Irrtum sein. Coraggioni, Miinzgeschichte der Schweiz 1896
Taf. XXVIII gibt unter Abb. 8 einen Dicken desselben Jahres. Dort ist auf dem
Kopfe des Widders etwas wahrzunchmen, das einem gestielten Kleeblatt, jedoch keiner
Krone gleichsieht.
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Auf den 1808 und 1809 in der Berner Miinzstatte hergestellten
schaffhausischen Batzen, Halbbatzen, Kreuzern und Pfennigen erscheint
der Widder aufs neue wieder kronenlos.

Nun noch einige Worte iiber die Anbringung des Deutschen
Reichsadlers auf Schweizer Miinzen. Die Deutsche Reichsmiinzordnung
von 1551 ordnete an, dass die Miinzen, um als Reichsmiinzen im ganzen
Reiche Geltung zu haben, u. a. auf der Vorderseite den zweikdpfigen
Adler tragen sollen, wie das vielfach frither schon hergebracht war.
Die meisten Stinde der Eidgenossenschaft, und zwar auch solche, die
nicht nach der Reichsordnung miinzten, befolgten dies ebenfalls, obwohl
ihr staatsrechtlicher Zusammenhang mit dem Heyl. Rom. Reich sich seit
dem Beginn des 16. Jahrhunderts nach und nach 16ste. Basel liess noch
von 1535 an aus Anlass der Reformation anstatt der Madonna den
Reichsadler auf seinen Miunzen anbringen (Coraggioni a.a. O. §. 18
und 87).

Nach seiner 1648 formell verbrieften Loslosung von dem Deutschen
Reiche hitte Schaffhausen folgerichtigerweise des Reiches Hoheitszeichen,
den Doppeladler, von seinen Miinzen weglassen sollen. Wihrend
die meisten andern Kantone dies taten, fuhr Schaffhausen wihrend des
17. Jahrhunderts fort, ihn wie bisher darauf pragen zu lassen. Fiir die
Beibehaltung des auf die Zugehorigkeit zum Reiche hindeutenden
Symbols ist im allgemeinen') ein anderer Beweggrund nicht einzusehen
als die Absicht, den schaffhausischen Miinzen, wie bis dahin, so auch
in der Zukunft, im Reiche méglichste Verbreitung zu verschaffen und
zu diesem Behuf ihnen den oberflichlichen Anschein von Reichsmiinzen
zu geben.?)

') Gelegentlich kommen allerdings auch andere Ursachen in Betracht. Im Jahre
1596 machte dem Rat von Schaffhausen der necuangestellte Miinzmeister Wegerich den
Vorschlag, er wolle dem Rat, wenn es diesem beliebe, Pfennige miinzen wie die von
St. Gallen, so dass 4 einen Kreuzer und 16 cinen Batzen gelten sollen, und damit
man diese leichten Pfennige von den schweren schaffhausischen Pfennigen unterscheiden
mochte, solle ein Reichsadler darauf geschlagen werden.

?) Ebenfalls wegen des Umlaufens im Reich haben auch einzelne andere Eid-
genossen, selbst in noch spiteren Zeiten, den Reichsadler auf ihren Miinzen angebracht.
So Unterwalden ob dem Wald 1726—1733, Appenzell Innerrhoden 1737 ff., Schwyz
1672 ff. und 1730. Nur als seltene Ausnahme ist anzusehen, wenn Berner halbe Gulden
von 1657 und desgleichen Fiinfbitzner von 1659, ferner Genfer Taler von 1722 und
1723 und do. Pistolen von 1772 den Reichsadler fiihren.

Unter den ,,Zugewandten* der Eidgenossenschaft haben der Bischof von Basel,
ferner die Graubiindner Miinzstinde, nimlich die Stadt Chur, der Bischof daselbst,
die Abtei Disentis und die Herrschaften Haldenstein und Schauenstein:Reichenau
ebenfalls erst in den 1720er oder 1730er Jahren die Gepflogenheit aufgegeben, ihre
Miinzen "mit dem Reichsadler zu versehen, dem sie meistens auch noch den Namen
und Titel des jeweiligen Kaisers beigefiigt hatten. Nahezu alle der Genannten waren
ibrigens Inhaber von Reichslehen. Die sog. Blutzger, da diese eine rein biindnerische

Landesmiinze waren, trugen keine Reichsabzeichen. Vgl. Fr. v. Jecklin: Katalog der
Altertumssammlung des riatischen Museums zu Chur S. 41, 46, 50, 59, 61.
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IV.

Veranlasst durch die jiingsten Zuricher und Schaffhauser Miinz-
prigungen hielten Stadt und Abt von St. Gallen samt beiden Appenzell
anfangs Februar 1658 eine Miinzkonferenz ab. Man beschwerte sich
dabei besonders dariiber, dass nicht allein die Fiinfzehner, sondern auch
die Schaffhauser Batzen und Ziiricher Schillinge nach einem nambhaft
geringeren Fuss ausgemiinzt wiirden als frither. Man konne diese neuen
Miinzen nicht mit den alten in demselben Valor umlaufen lassen, da
alsdann, der Wertungleichheit halber, die gewichtigeren in Bilde von
gewinnsiichtigen Leuten ausgewogen und nur die leichteren noch iibrig
gelassen wiirden. Selbst der gemeine Mann verspiire bereits den Unter-
schied und es werde darum schon ,stark gegen die Obrigkeiten be-
schnarchet“. Die Versammlung ersuchte daher die Regierungen von
Zirich und Schaffhausen, sie mochten das Miinzen einstellen und thre
neuen ringhaltigen Sorten wiederum zu sich und in ihr Land ziehen.

Dieser Vorgang gab anderen eidgendssischen Standen den Anlass
zu dhnlichen Schritten. Ungefihr um dieselbe Zeit wurden die zu
Aarau versammelten evangelischen Stinde und Zugewandten von den
Vertretern Zirichs und Schaffhausens gebeten, sie mochten ein Ab-
wiirdigen oder Verbieten ihrer neuen Miinzen unterlassen; zugleich ver:
sprachen beide Kantone, ihre Angehodrigen wiirden dieselben gegen
Waren jederzeit zum Vollwert wieder annehmen.?)

Zirich stellte nun (Ende April 1658) in der Tat das Miinzpragen
ein. Die damals durch den Wardein Stampfer vorgenommenen Pro-
bierungen der Schaffhauser Oertlein?) ergaben, dass diese vom gleichen
Korn, wie die Ziricher, nimlich neunlotig waren und auch durch-
schnittlich, d. h. wenn man grossere Mengen zusammenwog, von dem-
selben Schrot, nimlich 44 Stick auf die rauhe Gewichtsmark. Allein
die einzelnen Stiicke erfanden sich als sehr ungleich ausgeschrotet, und
wogen teils ein ziemliches unter dem Normalgewicht, teils ebensoviel
dartiber. Der Unterschied war so gross, dass einzelne untergewichtige
Stiicke nur halb soviel wogen als andere iibergewichtige. Fiir das
gesetzwidrige, aber damals sehr beliebte Auswippen der schweren Stiicke
bildete dies eine besonders gute Gelegenheit.

Hieraus nahm die Ziiricher Regierung (16. Juni 1658) den Anlass,
die Schaffhauser Funfzehnkreuzerstiicke auf 12 Kreuzer (=8 Ziiricher oder
10 Luzerner Schilling) herabzusetzen. Vierzehn Tage zuvor war verboten
worden, sie in das Ziiricher Gebiet hereinzubringen und schon Ende

‘) ré;rvr;mlung eidgenossischer Abschiede VI, 1, Seite 404 bis 406.
%) Stampfer unterschied drei Gattungen davon: solche mit einem langen, mit
einem kurzen Kreuz und mit gar keinem.
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April hatte die Obrigkeit im Ziiricher Kornhaus vor ihrer Annahme
unter der Hand warnen und in allen ,,Spinnstuben* den Unternehmern
verbieten lassen, die Arbeiter mit Schaffhauser Oertlein zu bezahlen.')

Man muss es dahingestellt sein lassen, ob der einzige oder doch
der hauptsichliche Beweggrund fiir die Abwiirdigung jener Fiinfzehner
in den Gewichtsungleichheiten und in der Befiirchtung lag, mit solchen
Miinzen allzusehr tiberhiuft zu werden. Es kann sein, dass dabei auch
ein Bestreben der Ziiricher Miinzbeamten, das Ziiricher Gebiet moglichst
ausschliesslich fiir den Umlauf ihrer eigenen Erzeugnisse freizuhalten,
mitgewirkt hat. Teilweise geschah es wohl aus diesem Bestreben her-
aus, wenn Ziirich um dieselbe Zeit eine besondere Behorde einsetzte,
welche den Geldumlauf iiberwachen und Uebertreter der Miinzordnungen
zur Strafe ziehen sollte.

Fine Folge jenes Ziiricher Miinzabrufes war es, dass nun auch
sonst in der Schweiz und den angrenzenden Teilen Siiddeutschlands im
Volk ein Widerwillen gegen die neuen Schaffhausischen Fiinfzehner sich
regte. Wire nun die Behauptung der Schaffhauser Obrigkeit zutreffend
gewesen, dass sie ihre neuen Oertli zu dem Zweck geprigt habe, um
dem Mangel des ecigenen Gebietes an entsprechenden einheimischen
Miinzsorten abzuhelfen, dann hitte Schaffhausen solche auswirtigen
Massnahmen und Vorginge mit Freude begriissen miissen, da diese das
einzige Mittel bildeten, jene Miinzen von dem Abwandern in die Fremde
abzuhalten. Statt dessen wurde aber die Schaffhauser Regierung nicht
miide, der ziircherischen ihr Missvergniigen iiber jene Miinzabwiirdigung
auszudriicken und deren Aufhebung zu verlangen, die jedoch keineswegs
erreicht wurde.

Allmihlich bemichtigte sich jetzt auch der Biirger und Untertanen
Schaffhausens eine Art Panik -hiewegen. Sie sahen sich von einer
Ueberschwemmung mit diesen in die Heimat zuriickwandernden Miinzen
bedroht und fingen an, sowohl Fremden als Einheimischen gegeniiber
sie in Zahlung zuriickzuweisen. In der Absicht, den unverhinderten Um-
lauf der einheimischen Qertli in Stadt und Gebiet zu erzwingen, bedrohte
ein schaffhausisches Ratsedikt vom 26. Mai 1658 alle, die fernerhin
dieselben nicht oder nicht zum Nennwert annehmen wiirden, mit einer
unnachlissigen Busse von 10 Mark Silbers (=40 fl schaffh. Wihr.) und

') Es ist geeignet, auf den heutigen Sozialpolitiker einen wohltuenden Eindruck
zu machen, dass die Ziiricher Regierung fortwihrend bemiiht war, bei dem so ungemein
hiufigen Auftauchen fremder iibertarifierter Miinze die armeren Klassen rechtzeitig vor
Verlusten zu schiitzen. Als z. B. Ziirich kurz vor dem obigen Vorgang die Berner
Batzen und die Neuenburger Halbbatzen verbot, wird gleichzeitig den Fabrikanten
befohlen, diese Miinzen den Spinnerinnen wieder abzunchmen. Weitere derartige
Beispiele kommen vielfach dort vor.
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schwerer Ungnade. Doch blieb es bei dem blossen Drohen, ohne dass
die strafende Hand der Justiz sich in Bewegung gesetzt hitte.

Dem Miinzmeister Ammann, dem eigentlichen Erreger dieser
Widerwirtigkeiten, geschah nichts weiter, als dass ihm der stadtische
Rat wegen der nachlissigen Justierung der Miinzen einen Verweis er-
teilte samt der Ermahnung, er solle seinem Amt kiinftig mit mehr Sorg-
falt und Fleiss nachkommen. Das letztere war um so mehr nétig, als
Ammann (im Februar 1658) dreithundert Gewichtsmark Oertlein abge-
liefert hatte, welche die Devise: ,,Deus spes nostra est zweimal, namlich
auf jeder von beiden Seiten, an sich trugen, wihrend dagegen die An-
gabe des Prigeortes und der Jahrzahl fehlte und zudem die Miinzen
schlecht ausgedriickt waren. Ammann wurde angewiesen, diese Stiicke,
weil sie der Reputation der Stadt Abbruch titen, urkundlich wieder
einzuschmelzen. Diesem Schicksal ist jedoch eine Menge von ihnen
entgangen, man trifft sie in Sammlungen auch heute noch an und zwar
selbst solche mit Nachstempel (iiber diese s. u.).

V.

Um nun dem nicht unberechtigten Vorwurf die Spitze abzubrechen,.
die Schaffhauser Qertli seien unter sich von ungleichem Gewicht und
also zum Teil noch unterwertiger, als der herabgesetzte Miinzfuss ohne=
dies mit sich brachte, verfiel der Schaffhauser Rat auf ein Mittel, von
dem er glaubte, es werde alle Schwierigkeiten beseitigen und eine kiinftig
unverhinderte Zirkulation seiner Qertli herbeifithren: Man beschloss
namlich, dieselben simtlich wieder zur Miinzstitte einzurufen; dem
Miinzmeister wurde befohlen, jedes Stiick einzeln genau nachzuwigen.
Diejenigen Stiicke, welche dabei mindestens das vorgeschriebene Gewicht
(*/u Lot=5,31 g) hitten, sollten zum Zeugnis dieser Tatsache durch
den Miinzmeister mit einem kleinen Widderkopf bezeichnet (d. h. nach-
gestempelt) und an den Eigentiimer zuriickgegeben werden, wihrend
die zu leicht erfundenen verschmelzt und an deren Statt den Einlieferern
gestempelte auszufolgen waren. Auf die Annahmeverweigerung der so
nachgestempelten Oertli ward ebenfalls eine Geldstrafe angedroht, doch
diesmal nur halb so hoch als die friihere.

Bei der eidgenossischen Jahrrechnungstagung zu Baden (anfangs
Juli 1658), wo man sich ebenfalls iiber die Schaffhauser Qertli beklagte,
erklirten die Gesandten von Schaffhausen, dieses sei erbotig, diejenigen
derselben, die das Normalgewicht nicht erreichen, gegen gut Geld ein-
zuwechseln.

Dieses Einziehen, Nachwigen und Stempeln ward alsbald vor-
genommen und es ergingen an zahlreiche Stidte und Herrschaften der
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weiteren Umgebung gleichlautende Schreiben mit dem Ersuchen, ihren
Biirgern und Untertanen zu befehlen, die nachgestempelten Schaffhauser
Fiinfzehner unweigerlich anzunehmen.?)

Jenes Nachwigen und Nachstempeln ware an sich nicht ungeeignet
gewesen, die Sache in das richtige Geleise zu bringen; aber abgesehen
davon, dass man sich nicht oder nicht gehorig darum bemiihte, die
bereits aus dem Heimatskanton hinausgewanderten Oertli ebenfalls zur
Riickkehr zu bewegen, beging man die grosse Unklugheit, mit der
Ausfithrung der ganzen Sache gerade den schuldigen Teil, den Miinz:
meister, zu betrauen, dessen Eigennutz und Ungehorsam dann wieder
alles verdarb. Des Miunzmeister Ammanns amtliche Tatigkeit unterlag
iiberhaupt so gut wie gar keiner Beaufsichtigung und Kontrolle, weder
hinsichtlich der urspriinglichen Miinzprigung, noch bei dem Geschifte
des Nachstempelns. Erst als das letztere grosstenteils vollzogen war
(20. Juli), ersuchte der Rat den bereits recht bejahrten Schmiedober:

’)7*Sendschreiben der Stadt Schaffhausen an den Fiirstabt von St. Gallen, vom
12. Juli 1658.

Hochw. Fiirst, Gnadiger Herr!

Ewer. Fiirstl. Gnaden seien unser ganz gutwillige Dienst, bereites Fleisses zuvor!

Wir haben unlingsten zu Befiirderung desiderierter mehrer Richtigkeit in tig-
lichem Ausgeben der Miinzsorten eine gewisse Anzahl unserer also genannten Oertlinen
oder 15-Kreuzer miinzen und prigen lassen, welche auch, unsers Wissens, soviel den
Halt und Schrot betrifft, gebiihrend und wohl ausgefallen, allein wegen der Ungleichheit
am Gewicht aus Unfleiss und Unachtsame des neuen Miinzmeisters etwas Mangels
nach sich gezogen, so hernach die Ursach gewesen, dass sie sich anfangen zu stossen
und etwas unwert worden. Wann dann wir nach Ehr und Standsgebiihr einen solch
ohngefihrlichen vorgelaufenen Fehler zu remedieren uns angelegen sein lassen und
daraufhin allbereit die Verordnung getan, dass die ungewichtigen von den gewichtigen
in die Miinz, dahin sic konnen geliefert werden, gesondert und abgeschafft und hin-
gegen die iiberbleibenden allzumal mit dem Zeichen eines Widderkopfs bezeichnet
werden sollen, minniglich zur Nachricht, dass die, welche dies Zeichen haben, das
rechte und erforderliche Gewicht bestehen.

Als ersuchen Ew. Fiirstl. Gn. wir hiemit ganz dienstfreundnachbarlich, sie geruhen
uns und unserm Stand zu Ehren gegen Dero angehorigen Untertanen aller Orten den
gnid. Befehl zu erteilen, dass ob angeregte bezeichnete Oertlin unter ihnen unweigerlich
wiederum genommen und ausgegeben werden, allermassen andere benachbarte 16bl
Stinde und Obrigkeiten, insonderheit die eidgenossische letzt zu Baden gemachter
Erkanntnus nach ihresteils auch tun werden. Wie nun hierinnen Ew. Fiirstl. Gn. uns
ein sonderbares hohes Gefallen und danknehmige Freundschaft erweisen, durch die
zwischen den ihrigen und unsern florierende Commercia und gute Verstindnus
befordern, also wollen auch wir die verhoffende giinstige Willfahr um dieselbe zu
allen erscheinenden Occasionen hinwiederum dienstlich zu beschulden, nicht ermangeln,.
geliebt es Gott, dessen allgewaltigen Schutz wir Dieselbige samt uns heilwirtig an:-
empfehlen.

Datum, den 12. Juli, anno 1658.

Burgermeister und Rat der Stadt Schaffhausen.



12

zunftmeister Tobias Wegerich, der vor Zeiten selber Miinzmeister dort
gewesen war, er mochte sich belieben lassen, soweit er Zeit dazu habe,
nach der Miinze ab und zu zu gehen und darnach zu sehen, dass zu
anderwirtiger Klage kein fernerer Anlass gegeben werde.

Als die nachgestempelten Oertli wieder in den Verkehr kamen,
erfand man sie nicht um vieles weniger ungleich im Gewicht, als vor-
dem die andern, und eine grosse Menge allzu leichter Stiicke hatte der
Miinzmeister ebenfalls durch Stempelung als vollwertig bezeichnet.

Der Rat, in weitgehender Nachsicht, verwies dem Ammann dies
bloss als ,,Unfleiss*“. In Wirklichkeit aber hatte Ammann mit vor-
satzlicher Absichtlichkeit gehandelt: wenn man die Gewichtsverhiltnisse
der zahlreich in den Schweizer Museen befindlichen gezeichneten Schaft-
hauser Qertlein mit dem der ungezeichneten vergleicht, dann stellt sich
als unzweifelhaft heraus, dass der Miinzmeister, anstatt dem erhaltenen
Befehl gemiss die vollwichtigen Stiicke nachzustempeln und im Verkehr
zu belassen, die geringeren aber einzuschmelzen, es im Gegenteil als
seinen personlichen Interessen entsprechender betrachtete, die tiberge-
wichtigen auszuwippen und in der Hauptsache solche Stiicke zu stempeln,
deren Gewicht noch etwas unter dem vorgeschriebenen war, aber auch
nicht wenige solcher, denen viel zum Normalgewicht fehlte. Wahrend also
der Rat eine Verbesserung der betreffenden Miinzsorte und eine durch-
schnittliche Steigerung von deren innerem Wert mit seiner gutgemeinten
Anordnung bezweckte, bestand deren Gesamtwirkung im Gegenteil darin,
das Durchschnittsgewicht der umlaufenden Gesamtmenge jener Oertli
noch weiter zu verringern.

Dazu kommt ferner: Als in der Folge an eingewechselten unter-
gewichtigen Fiinfzehnern fiir 25000 fl. vorrdtig dalagen, befahl der Rat
(21. Juli) sie wieder in den Tiegel zu werfen und zur nimlichen Sorte
vollgewichtig zu vermiinzen, dann die neuen Stiicke ebenfalls mit dem
Widderkopf zu zeichnen. Es ist nahezu sicher, dass Ammann, um sich
Kosten und Miihe zu ersparen, vorgezogen hat, diese Stiicke oder jeden-
falls den gréssern Teil davon, nicht umzumiinzen, sondern einfach mit
dem Nachstempel zu bedrucken.

VI

All dies lisst es als sehr erklirlich erscheinen, wenn bereits den
14. Juli 1658 ein Ratsbefehl an die Burger und Burgerinnen von Schaff-
hausen die bedauerliche Tatsache festzustellen hatte, dass die gezeichneten
sowohl als die ungezeichneten Qertlein allgemein in der Stadt verworfen
wurden, daher wird unter abermaliger Drohung mit Geldstrafe und
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Ratsungnade befohlen, dass man sie «ungespiant» voneinander nehmen.
solle.

Am Orte selbst, wie auswirts, fuhr man jedoch unbeirrt fort, ihre
Annahme iiberhaupt oder jedenfalls zu 15 Kreuzern abzulehnen. Die
tibergrosse Menge der Ubertreter jenes Miinzedikts sicherte in Schaff:
hausen jedem einzelnen von ihnen die Straflosigkeit. Wahrend der Rat
von Zirich aufs neue krampfhafte Anstrengungen machte, die Schaft-
hauser Qertlein von sich und seinem Herrschaftsbereiche fernzuhalten,
hatten nur an einigen wenigen Orten die erwihnten Beschwichtigungs-
schreiben des Schaffhauser Rats zeitweilig einen Erfolg.?)

Die unaufhérlichen Miinzwirren jener Jahrhunderte schafften vielen
spekulativen Kopfen reichliche Gelegenheiten, erhebliche Gewinne zu
machen, die mit den Strafgesetzen und der Volksmoral der Zeit in Wider:
spruch standen. Solches geschah auch bei diesem Anlass. Da die Kan-
tone Ziirich und Schaffhausen nur durch den Rhein getrennt aneinander
grenzen und in dem ersteren damals die Schaffhauser Oertli auf 12, in
dem letzteren aber auf 15 gute Kreuzer obrigkeitlich gewertet waren, so
liess es sich kaum verhindern, dass die Grenzbewohner sich mit solchem
Geld von dem ziircherischen Ort Feuerthalen aus uiber die Rheinbriicke
nach dem gegeniiberliegenden Schaffhausen begaben, die Miinzen nach
dem dort amtlich befohlenen Kurse verwerteten und dadurch einen miihe:-
losen Gewinn von 25°%, einheimsten.

Den Schaden, den die Schaffhauser Kaufleute und Handwerker
dabei erlitten, wog der dadurch gesteigerte Export an Waren immerhin
nicht auf. Die Schaffhauser Obrigkeit bedachte ernstlich, ob sie nicht
jedem solchen Miinzspekulanten, der erwischt wiirde, seinen Geldvorrat
abnehmen und konfiszieren lassen wolle; sie stand aber im Hinblick
auf die zu befiirchtenden auswairtigen Verwicklungen davon ab.

Es war jedoch schwer, ein sonstiges Mittel gegen jenes der Stadt
schiadliche Treiben aufzufinden. Biirgermeister und Rat von Schaff
hausen wussten in ihrer Verlegenheit auch kein anderes, als (15. Nov..
1658) einen gedruckten Aufruf an den «Ecken der Stadt» anschlagen
zu lassen, der dariiber jammert, dass die nachgestempelten Oertli «unziem-
lichen Gewinnes halben» immer mehr verworfen wiirden, obschon sie
jetzt das richtige gleichmissige Gewicht hdtten (!). Die frithere Straf-

1) Die Stadt Ueberlingen und der Graf Franz Karl von Fiirstenberg scheinen die
cinzigen Gebietsnachbarn gewesen zu sein, die dem Ansuchen Schaffhausens nachkamen
und offentliche Befehle ergehen liessen, jene Miinzsorte unweigerlich zu 15 Kr. anzu:-
nchmen und auszugeben. Der Rat von Konstanz zeigte immerhin etwas Entgegen:-
kommen, indem er seinen Biirgern vorderhand freistellte, ob und wie sie jene Oertlein
annehmen wollten; doch machte er der Schaffhauser Obrigkeit bemerklich, dass die-
selben an vielen Orten «fiir suspekt» gehalten oder iiberhaupt zuriickgewiesen wiirden..
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drohung gegen Nichtannahme wurde zugleich wiederholt und auf alle
in die Stadt kommenden Fremden ausgedehnt.

Gleichzeitig suchte Schaffhausen die Kantone Ziirich und Bern
zu einer Vereinbarung zu bestimmen, dass in den Gebieten der drei
Stande kiinftig gegenseitig ihre Miinzen «ohne alles Spihnen um mehrerer
Freund- und Nachbarschaft willen» voneinander genommen und keinem
von dem andern verrufen oder abgesetzt werden sollten. Da Schaff:
hausen aber nicht die Absicht hatte, sich inbezug auf den Gehalt seiner
Minzen fiir die Zukunft zu binden, wiirden Bern und Zurich die Ord-
nung ihres Miinzwesens preisgegeben haben, wenn sie auf dieses naive
Ansinnen eingegangen waren.

Der Minzmeister Ammann scheint an einflussreichen Ratgliedern
einen starken Riickhalt gehabt zu haben. Seine groben Ordnungswidrig-
keiten waren ihm die Jahre her immer nur mit blossen Ermahnungen
oder Verweisen geahndet worden. Er ging aber jetzt doch allzu weit
und schlug fiir sich und andere Leute ohne Ratsermichtigung «schlechte
gewerkichte Batzen», weshalb im Dezember 1659 der stidtische Rat
nicht mehr umhin konnte, ihn seines Amtes zu entlassen. Er hatte das
Miinzhaus binnen 4 Wochen zu raumen, 100 Mark Silbers ( =400 fl.
Schaffhauser Wahrung) zu erlegen und die gewerkichten Batzen wieder
einzulGsen.

In den unteren Volksschichten hatte sich Ammann durch seine
pflichtwidrige Amtstitigkeit eine ziemliche Unbeliebtheit zugezogen: im
Sommer 1660, als er eben im Begriffe stand, sich zu verheiraten, wurde
ihm von boswilligen Handen nichtlicherweile sein neugemaltes Haus in
der Webergasse auf das abscheulichste verunreinigt und verunehrt.

Es war tibrigens durchaus nichts Ungewohnliches, dass Miinzmeister
jener Zeiten sich in threm Amt in gleicher oder noch viel drgerer Weise
gemeinschadlich erwiesen. Jedenfalls bildeten diejenigen unter ihnen,
welche gewissenhaft ihres Amtes walteten, noch im 17. Jahrhundert die
Minderheit. Man fand sie in der Regel nur in wenigen grosseren und
gut regierten Staatswesen, wo die ganze Staatsverwaltung und insbe-
sondere das Miinzwesen derart beaufsichtigt ward, dass Misstinde leid-
lich ferngehalten wurden. Aber die kleinen Herrschaften und Stidte
mit Miinzbetrieb unterliessen es meistens, tiber diesen die so sehr ndtige
Aufsicht auszuiiben. Oft wurde eine solche nicht einmal angeordnet.
Allerdings hatte man da nur selten Personlichkeiten zur Verfiigung, die
fihig und bereit waren, eine solche an Unannehmlichkeiten reiche Auf-
sichtsstellung gehorig auszufillen.
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Nachdem im Mai 1659 ein letzter Posten von 2500 fl. unbezeich:-
neter Qertli zu Batzen umgemiinzt') worden war, gab Schaffhausen dem
immer heftiger werdenden Andringen anderer Eidgenossen nach und
stellte seinen offiziellen Miinzbetrieb ein. Das war im In: und Ausland
von ginstiger Wirkung auf den Ruf und Kredit der Schaffhauser
Miinzen: den andern eidgenossischen Regierungen war es vor allem da-
rum zu tun gewesen, dass deren Quelle zu fliessen aufhore, und als dies
geschah, horten allmihlich auch die auswirtigen obrigkeitlichen Ver:
rufungen dariiber auf und die bis dahin ergangenen gerieten rasch in
Vergessenheit, wie dies iiberhaupt bei allen Miinzverordnungen jener
Zeit, schon deren iibergrossen Menge halber, allgemein der Fall war.
Auch den Bevolkerungen, besonders der nichsten Nachbarlandstriche,
ficlen jene Miinzen bald nicht mehr gar so listig, denn es erfolgte kein
Nachschub und sie flossen grossenteils ab, indem sie sich tber Siid-
deutschland und andere Lander verbreiteten.

Weiter tauchten jetzt zahlreiche andere Miinzsorten auf, gegen deren
Eindringen oder iiberhohe Bewertung man sich zu wehren hatte, nament:
lich die osterreichischen Kriegspragungen seit 1660, dann die Miinzen des
sachsisch-brandenburgischen sogen. Zinna'schen Fusses seit 1667.

Aus all diesen Ursachen dimpfte sich in verhiltnismassig kurzer
Zeit der gegen die Schaffhauser Oertli entstandene Sturm und zwar derart,
dass nicht bloss auswirts, sondern auch in Schaffhausen selbst allmahlich
die Erinnerung an das Vorgefallene und an den Zweck des stattgefundenen
Nachstempelns erlosch und die Unterscheidung zwischen den so gezeich-
neten und den andern Exemplaren ganz aufhorte.

Die Mingel, welche die Schaffhauser Batzen und Oertli in Bezug auf
den Silbergehalt tatsichlich hatten, machten auswirts, solange diese Miinzen
nicht mehr in grossen Massen auftraten, vorderhand keine Sorgen weiter
und innerhalb ihres Heimatkantons waren sie ja gesetzliches Wahrungs:-
geld. Die Oertli wurden fast iiberall wieder zu 15 g. Kreuzer ging und
geb, selbst in St. Gallen und Appenzell, welche Orte doch seinerzeit das
Signal zu ihrer Beanstandung gegeben hatten.

VIIL.

Nach all' diesem schien die Angelegenheit mit den Schaffhauser
Oertlein endgiltig beseitigt und begraben zu sein. Wer konnte denken,
dass es fast zwanzig Jahre nachher aufs neue dariiber zu noch ernsteren
Streitigkeiten und Verwirrungen kommen wiirde!

1) Zuvor, den 30. September 1658, hatte der Rat seine Seckelherren ermichtigt,
auslindische Goldmiinzen zu Dukaten und vorhandenes Silbergeschirr zu Batzen,
Zweipfennigern und Pfennigen ausmiinzen zu lassen.
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Joseph Gilli (Gilgi), ein junger Miinztechniker und Biirger in
Luzern, machte zu Anfang des Jahres 1672 der Regierung daselbst den
Vorschlag, er wolle ihr ein grobes Silbergeld herstellen, das ihr alljahrlich
einen bedeutenden Gewinn abwerfen und dennoch gerecht und allerorten
gut gangbar sein solle.")

Die Luzerner Behorde wusste ganz gut, dass man bei den da-
maligen Preisen des Rohsilbers Schwierigkeit hatte, um nur ohne Schaden,
geschweige denn mit einigem Nutzen, gute, vollwichtige Grossmiinze zu
pragen. Sie wies daher das Angebot als schwindelhaft zuriick, legte jedoch
dem Gilli nichts in den Weg, sein Gliick anderwirts zu versuchen.

Giinstigere Aufnahme fand der Projektenmacher in Schwyz, wo er
alsbald zum Miinzmeister bestellt wurde.?) Bereits im Sommer des gleichen
Jahres war Gilli dort eifrig beschiftigt, gutes, vollwichtiges Hartgeld in
unterwertige Oertli umzumiinzen und damit das Land zu iiberschwemmen.?)
Thr Miinzfuss war ungefiahr der gleiche wie derjenige der vor Jahren von
Zurich und Schaffhausen ausgegangenen Qertli. Ausgegeben wurden sie
ebenfalls zu demselben Kurs wie diese, namlich zu einem Viertel des guten
Guldens = 15 Kr. oder 12'/s Luzerner bezw. 10 Ziricher Schilling.

- Luzern, das als der nichste Angrenzer und hauptsichlichste Markt:
ort von Schwyz dem Andrang der neuen Miinzsorte besonders ausgesetzt
war, liess schon im September 1672 in der Stille in seinem Kaufhaus davor
warnen unter dem Anfiigen, es sei niemand verbunden, solche anzunehmen.
Das erbitterte die Schwyzer Regierung derart, dass sie ihren simtlichen An-
gehorigen unter der Hand den Besuch der Markte von Luzern untersagen
liess. Dieses seinerseits ging nun einen Schritt weiter und verbot (12. De-
zember) fur seine Stadt und Landschaft die Schwyzer Oertli vollstindig,
gleichviel zu welchem Kurse. Als Grund gab es an, dass die spanischen
Taler, welche die Schwyzer Miinzstatt mit Vorliebe zu ihren Oertli um-
schmelzte, gegen diese bereits mit 1 Batzen Agio aufgekauft wiirden und
dass Schwyz alles Abmahnens ungeachtet immer noch fortfahre, diese
schlechten Qertli tiber die Nachbarlinder auszugiessen.

) Gilli wollte niamlich 40- und 20-Schillingsstiicke (== 1 und '/2 Luzerner Gulden)
miinzen und fiihrte weitliufig aus, welche grosse Summe am Arbeitslohn und am Kupfer
erspart wiirde, wenn man, anstatt einzelne Schillinge anzufertigen, gréssere Miinzstiicke
erzeuge. Dadurch suchte er schlauer Weise die Aufmerksamkeit von dem Umstand ab:
zulenken, dass sein Vorschlag auf eine starke Miinzverschlechterung, d. h. auf nichts
anderes hinauslief, als fiir jene Gulden- und Halbguldenstiicke zu einem leichten Scheide-
miinzfuss {iberzugehen, nimlich dem der Schillinge, von denen 20—23 fl. auf die feine
Mark Silber gingen (Ratsprotokolle und Miinzakten des Staatsarchivs Luzern).

) Wie die Bedingungen lauteten, welche die Herren von Schwyz mit Gilli ver-
abredeten, dariiber konnte ich in dem Schwyzer Staatsarchiv nichts auffinden. In diesem

war mir iiberhaupt iiber den Schwyzer Miinzbetrieb nur ganz wenig Schriftliches zu ent-
decken moglich.

?) Staatsarchiv Luzern, Miinzakten; Eidgenossische Abschiede, Band VI, 1. S. 1822.
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Andere Kantone trafen ebenfalls Schutzmassregeln. Ziirich ersuchte
Schwyz (den 23. Nov.), Vorsehung zu tun, «dass solch tiwer geringhiltiges
Geld in unser Stadt und Land nicht weiters ausgegeben werde».!') Da
keine Zusage erfolgte, schrieb Ziirich den 5. Dezember zuriick, es habe
jene Qertlein vorerst auf 8 Ziricher Schillinge (= 12 Kr.) herabgesetzt,
wiirde aber gendtigt sein, sie ganz zu verbieten, falls solche in grosser,
uberfliissiger Menge nach Ziirich gebracht wiirden. Ziirich befand sich
ubrigens in dieser Sache in einer etwas schwierigen Lage, denn es hatte
ja seinerzeit mit dem Prigen solcher minderwertigen Oertli selber den An-
fang gemacht. Von verschiedenen andern Seiten bestiirmte man Schwyz
ebenfalls mit beweglichen Bitten und wohlmeinenden Warnungen, es
mochte doch endlich von seinem landschadlichen Miunzpragen ablassen.

All dies prallte wirkungslos an dem Starrsinn der Schwyzer ab, sie
liessen es geschehen, dass ihr Miinzmeister nicht allein seine bisherigen
Pragungen emsig fortsetzte, ja seine Oertli im inneren Gehalt schlechter
und im Gewicht ungleich machte, daneben auch anfing, Schillinge zu
miinzen, deren Unwert schon ausserlich an der Farbe erkennbar war.

Auf einer den 1. Mirz 1673 in Zug in der Sache abgehaltenen Zu-
sammenkunft erklarten die Schwyzer Bevollmichtigten, ihr Miinzmeister
sei nun darauf beeidigt, «probehaltige» Miinze zu liefern und keine groben
Sorten einzuschmelzen, was aber Gilli weder in der einen, noch in der
andern Beziehung befolgte, zumal man zu Schwyz unter probehaltig nur
verstanden wissen wollte, dass die Oertli mindestens gleich gut wie die
ziiricherischen und schaffhauserischen seien. Demgemaiss verlangte Schwyz
fortwdhrend Konferenzen, auf denen diese drei Sorten probiert werden
sollten, was die beteiligten andern Stinde mit Recht als tiberfliissig ansahen.

Auf die vielen Zuschriften, die von andern Eidgenossen der Qertlein
halber an Schwyz ergingen, gab dieses entweder gar keine Antwort, oder
es beharrte auf der lingst widerlegten Behauptung, seine Oertli seien ge-
recht und gut, und es stellte sich, als ob man ihm mit deren Verrufung
das grosste Unrecht antue. Die Mahnungen, Schwyz mége doch die Be-
hauptungen seines Miinzmeisters nicht so unbesehen fiir wahr annehmen,
waren in den Wind gesprochen. Das Frontmachen der andern Eidgenossen
gegen den gemeinschidlichen Missbrauch des Miinzregals durch Schwyz,
erklarte dieses fiir eine boswillige Beeintrichtigung der Gerechtsame, die
es von seinen in Gott ruhenden lieben Vorfahren tiberkommen; Schwyz
werde diesen Gerechtsamen nichts nachgeben, sondern sie gebrauchen und
ungeschmailert auf die Nachkommen vererben.

Die Minzgerechtsame von Schwyz zu beeintrachtigen, das war
keinem der eidgendssischen Stinde in den Sinn gekommen. Mit gutem

) Eidg. Abschiede VI, 1. Seite 1822,

1~
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Grund konnten im Gegenteil diese sich beklagen, dass Schwyz sie durch
die Uberschwemmung mit seinen schlechten neuen Miinzen in ihrem
Miinzrechte beeintrichtige, sowie deren Miinzwihrungen, sofern nicht
rasch vorgebeugt werde, in Verwirrung und Verschlechterung bringe und
hiedurch diese Stinde in ihrer inneren staatlichen Sicherheit gefihrde.

Wenn insbesondere Luzern sich beharrlich dagegen wehrte, dass
jene und andere bei der Ausgabe tubermassig hoch tarifierte Miinzsorten
in sein Stadt- und Landgebiet sich eindringten, so beruhte das vor allem
auf den Erfahrungen, die der Bauernkrieg von 1653 gezeitigt hatte. Hitte
Luzern zu der jedenfalls notwendig werdenden Verbietung oder Wert-
herabsetzung der Schwyzer Oertli erst dann gegriffen, wenn sein Kanton
bereits damit angefiillt war, das wiirde unfehlbar deren zeitweilige in-
lindische Besitzer geschadigt und Missvergniigen und Aufregung im Land
erzeugt haben.

Von Interesse wire es, zu erfahren, wie viel, oder ob tuberhaupt
etwas von dem Ertrag dieses Oertleinprigens in das schwyzerische Landes:-
seckelamt geflossen ist. Das damalige Rechnungswesen desselben ist
ubrigens von der Art, dass es eines erheblichen Zeitaufwands bedarf, um
dies festzustellen. Als wahrscheinlich lasst sich vermuten, dass das Wenige,
was als Miinzpacht- oder Schlagschatzgeld anfiel, nicht den Landesfinanzen
zugut gekommen ist, sondern unter die Gesamtheit der Biirgerschaft aus-
geteilt wurde. Es war in Schwyz ein besonderer Landleuteseckelmeister
aufgestellt,’) der diejenigen offentlichen Gelder, die man zur Verteilung
unter die Biirger bestimmte, zu verwalten und auszuteilen hatte.

Schwyz verfuhr in diesem Einzelfall Giberhaupt nicht anders, als es
sonst von dem Anfang des 17. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts
sich unausgesetzt in Miinzsachen verhalten hat, d. h. der Gewinn aus
seinem Miinzbetrieb wanderte zum weitaus grossten Teil in die Taschen
der Munzpachter und derjenigen schwyzerischen Wiirdentrager, die jenen
Pachtern Vorschub leisteten. Es war nichts Ungewohnliches, dass andere
Regierungen derjenigen von Schwyz unverbliimt zu verstehen gaben, das
Schwyzer Miinzwesen stehe unter dem Banne von Privatinteressen. Was
nun unsern Miinzmeister Gilli anbelangt, so musste dieser nach den Er-
klarungen der Luzerner und Ziiricher Miinzsachverstindigen mit seinem
Qertlimiinzen grosse Reichtiimer erworben haben und mit diesem mag es
ihm leicht geworden sein, die massgebenden Hiupter der Regierung zu
seinen Gunsten zu stimmen.

') H. J. Leu: Helvetisches Lexikon, Bd. 16, S. 622. — Schon 1580 warnte Luzern
auf einer Konferenz der V katholischen Orte davor, die in den Landesseckel gehorenden
Gelder unter den gemeinen Mann auszuteilen. Denn dadurch entblosse man sich,

wihrend die (reformierte) Gegenpartei sich auf alle Weise versehe und stirke. FEidg.
Absch. 1V, 2 unterm 16. Februar 1580.
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Im November 1674 liess Luzern seine Staatsangehorigen vor den
neuerdings anstiirmenden Schwyzer Oertli warnen und deren Verbot er-
neuern. Im Februar 1677 erklarte der Luzerner Rat, das allerletzte Mittel,
um fernerem Schaden aus dieser Miuinzsorte vorzubeugen, sei, dieselbe auf
ihren wahren Wert herunterzusetzen. Dieses Mittel war freilich ein zwei-
schneidiges: die Qertli wurden damit zugleich fur gangbar erklart. Fiinf
Jahre und langer hatten die eidgendssischen Tagsatzungen, wie verschiedene
einzelne Kantone sich bemiiht, Schwyz zum Einstellen seines Oertliprigens
zu bewegen. Den Luzerner Miinzakten zufolge dauerte dieses aber noch
im Jahre 1677 (wohl mit zuriickgesetzter Jahreszahl) fort.

Inzwischen hatten die fortwihrenden Verrufungen den Absatz- und
Umlaufskreis der Schwyzer Oertli mehr und mehr eingeengt. Im Zu-
sammenhang hiemit konnte es nicht anders sein, als dass die eigene Be-
volkerung des Kantons Schwyz selber unter dem Ubermass seiner Oertli
zu leiden hatte. Auch die Beschaffung des erforderlichen Priagesilbers war
der Miinzstitte Schwyz auswarts nach Kraften erschwert und verteuert
worden. Ziirich insbesondere und zwar ausgesprochenermassen gerade zu
diesem Zwecke, hatte den Silberkauf innerhalb seiner Gebietsgrenzen im
Sept. 1675 neuerdings zu einem staatlichen Monopol erklart.

Alle diese Umstande verringerten je linger je mehr den Gewinn aus
der Schwyzer Miinzindustrie und mussten in nicht ferner Zeit von selber
eine Wendung herbeifithren. Bevor jedoch dieses geschah, traten neue
Ereignisse ein, welche die Sachlage noch mehr verwickelten.

Angesichts verschiedener Tagsatzungsbeschliisse, wonach alles Miinz-
pragen vorderhand eingestellt werden sollte, hatte Ziirich im Januar 1676,
Schaffhausen frither schon erklart, selber wieder miinzen zu wollen, wenn
Schwyz nicht aufhére. Da dieses trotzdem damit fortfuhr, begann in der
Tat Schaffhausen im Herbst 1676, Ziirich im Februar 1677 ebenfalls wieder
Miinzen zu prigen, freilich in Widerspruch mit den jahrelangen eigenen
Bestrebungen.

Der Offentlichkeit gegeniiber suchte Ziirich sein Verfahren durch die
Erklirung zu rechtfertigen, es priage jetzt selber neue Oertli, um mit diesen
die schwyzerischen von sich abzuhalten. Als ob das auf diese Art hitte
erreicht werden konnen! Schaffhausen, unter nachdriicklicher Betonung
seiner unbeschrinkten Souverainetit, entschuldigte sein Vorgehen mit der
Behauptung, es prige seine Oertli zum Abtreiben der schadlich einreissen:
den Reichsmiinze.

Die wahren Beweggriinde waren beiderseits anderer Art: Ziirich ver:
folgte dabei die merkwiirdige, aber mit seinem spiteren Verhalten ganz
im Einklang stehende Absicht, die Miinzverwirrung zu steigern, um da-
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durch die andern Stinde zu einem energischen Eingreifen gegen dieselbe
mit fortzureissen.

Das Vorgehen Schaffhausens dagegen hatte mit Ziirichs feiner poli-
tischer Berechnung nichts zu schaffen: auf der Tagsatzung hatten die
Schaffhauser Ehrengesandten viel von den grossen Gewinnen reden horen,
die mit dem Qertliprigen gemacht wiirden. Der Wunsch, einen solchen
befruchtenden Geldstrom nach Schaffhausen zu leiten, war der Vater des
neuen Miinzprojekts. Dieses setzte im Rat der damalige Stadtseckelmeister
Tobias Hollinder durch; allerdings war eine starke Minderheit!) dagegen.

Im August 1676 lasst in Schaffhausen der Rat sein von der Wasser-
kraft des Rheines getriebenes Silberstreckwerk wieder in gebrauchsfihigen
Zustand setzen und im Oktober stellte er, da seit langer Zeit das Amt
eines stidtischen Miinzmeisters unbesetzt war, einen solchen auf in der
Person des dortigen Goldschmieds Felix Haimlicher. Diesem wird feier-
lich auferlegt, «in seinem Amt der Stadt Schaffhausen Ehre und Ruhm
bestens zu beobachten» . . . «die zu pragenden Miinzsorten, namlich Oertlein
und Batzen, auf den hiebevor geiibten Schrot einzurichten».....
«dazu ihm Gott der Allerhochste gute Gesundheit und seinen viterlichen
«Segen gnidigst verleihen wolle». Als unmittelbare Vorgesetzte wurden
dem Miinzmeister die Seckelherren, in erster Linie jener Tobias Hollander
bestellt.

Die Schaffhauser Oertli, die jetzt das Licht der Welt erblickten,
waren, ebenso wie die neuen Ziiricher, im allgemeinen nicht besser und
nicht schlechter als die fritheren und als die von Schwyz. Die schaff-
hausischen dieser Zeit unterscheiden sich von den ilteren dadurch, dass
sie keine Jahrzahl und die Wertangabe in romischen Ziffern (XV) tragen.

Der Ziiricher Obrigkeit waren die neuen Schaffhauser Oertli ein
ebenso grosses Argernis wie die schwyzerischen. Sie liess den 10. Jan.
1678 in allen Spinnstuben, Metzigen, Miihlen, dem Kornhaus, sowie in
den Vogteien vor ihrer Annahme warnen mit dem Beifiigen, es stehe
ein allgemeines Verbot derselben bevor.

Zugleich ersuchte Ziirich den Schaffhauser Rat wiederholt, er méchte
doch sein unndtiges Miinzen unterlassen, andernfalls sei Ziirich genétigt,
bei der nichsten eidgendssischen Tagsatzung sich bereit zu erkliren,
seine, die Ziiricher «schon vor vielen Jahren gemachten» Qertli bar zum
Nennwert einzuldsen und ferner auszusprechen, es werde nicht iibel
aufnehmen, wenn dieselben allerorten verrufen wiirden; alles dies aus:
gesprochenermassen zu dem Ende, damit diejenigen anderen eidgends-
sischen Stinde, welche dieselben Miinzen zu erzeugen fortfahren (also

') Carl Stockar: in den Beitrigen zur vaterlindischen Geschichte, Heft 3, Schalt-
hausen 1874.
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Schaffhausen und Schwyz), die namliche notwendige Anordnung sich
ebenfalls gefallen lassen mussten.

Da auf katholischer Seite Luzern ebenfalls nachdriicklich dafir
eintrat, wurde in der Tat erreicht, dass im Februar 1678 auf der Tag-
satzung die Vertreter von Schwyz und Schaffhausen nicht umhin konnten,
den in betreff des Miinzens gefassten einstimmigen Beschliissen') zuzu-
stimmen, die dahin gingen, dass

1. alles Miinzen, insbesondere von Qertlein, einzustellen sei. Diese
Verpflichtung einzugehen, hatte fiir Schaffhausen sowohl als fur Schwyz
keine Schwierigkeit mehr, denn in beiden Liandern waren jetzt ohnehin
die Griinde weggefallen, die dort zum Miinzen der Oertli gefithrt hatten.
In Schwyz, wie bereits ausgefiihrt, kamen die privaten Miinzinteressenten
zu der Uberzeugung, dass dabei vorderhand kein Nutzen mehr zu
erholen sei und fiir Schaffhausen ergab die Rechnung anstatt der er-
hofften grossen Gewinne einen Verlust fiir die Stadtkasse, weil man
sich fast alle erforderlichen Miinzeinrichtungen wieder neu hatte schaffen
miissen und die Personen, die man fiir die Miinztechnik zur Verfiigung
hatte, darin keine geniigende Erfahrung besassen. Die Menge der damals
in Schaffhausen erzeugten Oertli blieb daher eine massige.

2. Kam man auf jener Tagsatzung im Februar 1678 einstimmig
tberein, den OQertlein von Zurich, Schwyz und Schaffhausen in der
ganzen Eidgenossenschaft wieder den freien Umlauf zu gestatten und
zwar ausserhalb ihres Heimatkantons zu 11 Luzerner Schilling (=13"/s Kr.);
dagegen blieb jedem dieser drei Stinde unbenommen, die seinen im
eigenen Gebiet zum Nennwert (also zu 12'/z Luzerner Schilling) gelten
zu lassen.

Fir Schwyz und Schaffhausen bot dieses Abkommen den nicht
zu unterschdatzenden Vorteil, dass sie dem ihnen so nachteiligen Riick-
fluten der Oertli nach ihrer Heimat Einhalt tun konnten. Sie brauchten
bloss den Kurswert von 11 Luzerner Schilling ebenfalls in ihren Gebieten
einzuftihren. Wenn dies ohne Zogern geschah, dann blieb ein grosser
Teil der Verluste aus dem Kurssturz derselben auf der Bevolkerung
anderer Kantone liegen.

Schwyz ubrigens war weit entfernt, dieses Entgegenkommen der
anderen Stinde dankbar anzuerkennen. Seine Gesandten liessen vielmehr
auf Tagsatzungen und Konferenzen Ausserungen des Grolles iiber den
Verlauf jener Angelegenheit fallen, so namentlich, dass Schwyz sich vor-
behalte, die seiner Miinze widerfahrene Behandlung auch gegen die

Miinzen anderer Orte in Anwendung zu bringen (s. u. a. Sammlung der
?idg. Abschiede VI, 1, S. 1075). Sie wiederholten dabei bis zum Uber:

o ') Eidg. Absch. VI, 1, S. 1071 u. Schaffhauser Akten.
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druss die Behauptung, ihre Oertli seien gleich gut wie die Miinzen anderer
Stainde. Solche waren, wie oben ausgefiithrt, einzelnen derselben zwar
gleich, aber gleich schlecht.

3. Auf der mehrerwihnten Tagsatzung gab Ziirich die Erklirung
ab: damit sich niemand tiber Benachteiligung zu beklagen habe, werde
es bis zum Ablauf des Jahres auf Verlangen jederzeit seine Qertlein
zum Nennwert gegen gute grobe Sorten umwechseln. Fiir Schaffhausen
sagte sein Gesandter, der schon erwihnte Tobias Hollander, dergestalt
in die Enge getrieben, notgedrungen das gleiche zu wie Ziirich, obwohl
er dazu keine Ermichtigung besass. Er hatte keine Ahnung, was daraus
entstehen werde. Schwyz erkliarte sich wenigstens bereit, seine QOertli
«um Waren, Uhrten (Gasthauszechen) und Schulden» fiir voll anzu-
nehmen, da es solche auch um Waren ausgegeben habe.

Zirich war entschlossen, aus seinem Stadt- und Landgebiet die
fremden Oertlein ganzlich auszutreiben und liess jetzt die dort vorhan-
denen schaffhausischen einwechseln und zwar, soweit es kleinere Post-
chen waren, durch die Wechselstuben und einige Ziinfte. Als in kurzer
Zeit etwa fiir 10000 fl. davon beisammen waren, tat man dies (2. April)
den Herren von Schaffhausen zu wissen mit dem Begehren, diese Summe
verabschiedetermassen gegen gutes Geld umzutauschen. Denjenigen,
welche grosse Posten dieser Qertlein besassen, war iiberlassen worden,
solche selber zur Umwechslung nach Schaffhausen zu verbringen.

Jedoch die Regierung dort verweigerte die Einlosung durchweg
und erklirte Ziirichs Verfahren fiir unbillig, unnachbarschaftlich und
der Eides- und Religionsgemeinschaft zuwider. Hollinder suchte sich
auszureden, er habe bei der genannten Tagsatzung eine Bereitwillig-
keit Schaffhausens zur Einwechslung einzig in betreff der jiingst neu
gepragten Oertlein erklart, nicht aber fiir die «nun an die zwanzig Jahre
in und ausserhalb der Eidgenossenschaft ohne Tadel und Klage (I!) in
richtigem Gang geloffenen Schaffhauser alte Oertlein».

Dieser einschrinkenden Auslegung, die sich der Rat von Schaff-
hausen bereitwillig aneignete, wurde von den andern Teilnehmern jener
Tagsatzung nachdriicklich widersprochen. Ziirich brachte den Fall vor
seinen Grossrat. Dieser war damit einverstanden, dass man, um die
Schaffhauser QOertlein, die neuen und die alten, aus Stadt und Gebiet
fortzuschaffen, die Kapitalien, welche Biirger und andere Angehérige
Schaffhausens innerhalb der Ziiricher Botmissigkeit stehen hatten, auf-
kiinden und mit eben diésen Miinzen heimzahlen solle. Zu dem Ende
ward den drei Ziinften von Constabel, Safran und Meisen, die sich an
der Einwechslung beteiligt hatten, freigestellt, «die besten Briefe, so die
von Schaffhausen in unserer gn. Herren Gebiet haben, an sich zu 16sen».
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- Die Bestiirzung der Schaff hauser Herren hieriiber war nicht gering.
Sie gaben ihr Ausdruck in heftigen Vorwiirfen gegen den Zuricher Rat,
der ihnen indessen zu Gemiit fithrte, wie Ziirich seinerseits Ursache
hitte, tiber Schaffhausen sich zu beklagen, welches «die siisse Nachbar-
schaft bekrinke, indem es vielfachen Abschieden zuwider miinze und
dabei auf einen Nutzen von 15 bis 18 Prozent ausgehe». Und als es
in Ziirich ruchbar wurde, dass Schaffhauser Biirgersleute in den Ziiricher
lindlichen Herrschaften ungute Reden iiber diese Massregel gefiihrt
hatten, ward den Landvogten befohlen, allerorten fleissige Aufsicht zu
bestellen, damit solche Schmihsiichtige gefinglich eingezogen und nach
Zirich gebracht wiirden.

Dem Plane Ziirichs wiirde Schaffhausen die Spitze abgebrochen
vhaben, wenn es alsbald den Kurswert seiner Oertlein auf den Betrag
herabgesetzt hitte, wie er nach dem Tagsatzungsbeschluss in den anderen
Kantonen galt, nimlich auf 11 Luzerner Schillinge. Allein der Rat ver-
mochte sich dazu nicht zu entschliessen, weil er befiirchtete, die Schaff-
hauser Biirger und Untertanenschaft werde durch den daraus entsprin-
genden Schaden in gefihrliche Aufregung geraten.

Inzwischen wurde die erklirliche Abneigung der Schaffhauser Ein-
wohner, die einheimischen Qertlein in Zahlung anzunehmen, grosser und
grosser und brachte unleidliche Geschiftsstockungen mit sich. Man suchte
diese (im April und Juni) durch obrigkeitliche Aufforderungen zu be-
kampfen und verbot bei hoher Strafe und Ratsungnade, die Oertlein
zuriickzuweisen. Das half gar nichts, im Gegenteil! Denn wihrend
nach einer 1673 abgegebenen Erklirung der Obrigkeit von Schaffhausen
sich damals schon die von ihr 1656—58 gepriagten Oertlein von da fast
ganz verzogen hatten, zum Teil in weite Ferne, bis nach Polen hinein,
fillte sich jetzt merkwiirdig rasch die Stadt und ihr kleines Landgebiet
mit diesen vom Ausland wieder dahin abgeschobenen Miinzen, weil sie
sich da zum hochsten Kurs anbringen liessen.

Gegen Ende des Jahres 1678 wurde bekannt, dass die Ziiricher
Herren weitere Schaffhauser Kapitalien abzuldsen und sie ebenfalls in
der genannten Miinzsorte heimzuzahlen beabsichtigten. Es musste sich
daher, wenn auch hochst ungern, der Schaffhauser Rat den 6. Januar
1679 entschliessen, seine Oertlein, neue und alte, gestempelte und unge-
stempelte, auf den in den andern Kantonen angenommenen Kurswert
von 11 Luzerner Schilling = 13'/s kr. ebenfalls herabzusetzen.

Man wollte indessen um jeden Preis vermeiden, dass die Biirger:
schaft, die wegen des bisherigen Verlaufs der Sache ohnehin schwierig
geworden war, weiteren Anlass zu Missvergniigen bekime, zumal seit
dem vorangegangenen Jahr dort ein Ausschuss titig war, der fiir die
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Abstellung der in der Staatsverwaltung zutage getretenen schweren Ubel-
stainde Vorschlage zu machen hatte. Der Rat liess darum seinen Biirgern,
und nur diesen, die genannten Miinzen zum vollen Wert abwechseln.
Allein die Einlosungsfrist umfasste von der Beschlussfassung an nur den
Rest des Tages und den darauf folgenden Vormittag, um Schiebungen
von Seiten der Fremden fernzuhalten. An die zwei Jahrzehnte zuvor
festgesetzte und niemals offen zuriickgenommene Ungiiltigerklarung der
ungestempelten QOertlein von 1656/58 zu erinnern, hiitete sich der Rat
auch bei dieser Gelegenheit sorgfiltig.

Trotz der tuiber die Massen knappen Frist kamen -fiir 39500 fl. in
schaffhausischen Oertlein, neuen und alten, nachgestempelten und anderen,
zur Einldsung. Man deckte diese alsbald teils mit den im stiadtischen
Schatzgewolb liegenden franzosischen Pensionsgeldern und einem von
der Stadt Genf soeben heimgezahlten Schuldkapital von 4000 Sonnen-
kronen, teils mit 16000 fl., die man zu diesem Zweck in der Geschwin:
digkeit von Biirgern entlehnte.

Noch mehrere Jahre hindurch bemiihten sich Schwyz und Schaff-
hausen, allerdings vergeblich, die anderen Eidgenossen zu bewegen, dass
jene Oertlein allgemein wieder auf den vollen Nennwert von 15 Kreuzern
gesetzt wiirden. Der Beweggrund war aber nur ein finanzieller, jeden-
falls was Schaffhausen anbelangt. Hier hatte man die Masse jener
Schaffhauser Qertlein, die sich in dem geheimen Schatzgewdlb, sowie bei
dem Seckelamt angesammelt hatten, einstweilen dort liegen lassen, in
der Hoffnung, sie schliesslich doch fiir voll nach auswarts abschieben
zu konnen. Als nach ein paar Jahren diese Aussicht geschwunden war,
setzte man sie zu 11 Luzerner Schilling wieder in Umlauf, teils auf der
Zurzacher Messe, teils sonst an Auswirtige. Man konnte sich, der
Kosten halber, nicht entschliessen, diese Miinzen, die Ursache so vieler
Verdriesslichkeiten, lieber durch Einschmelzen ganz aus der Welt zu
schaffen. Sie und die Schwyzer und Ziiricher Oertli liefen noch mehr
als 80 Jahre weiter um. Miinzmandate von Bern, Luzern u.s.f. aus
den 1750er Jahren erwihnen sie unter dem Namen Elfschillinger. Von
da an aber verschwanden sie: der inzwischen stark verringerte Miinz-
fuss bewirkte, dass man diese Miinzen nunmehr mit Vorteil einschmelzen
konnte. Bei dem grossen Miinzabruf von 1850") zeigten sich fast gar
keine derselben mehr.,

Auch im Lande Schwyz endigte diese Miinzangelegenheit mit einer
schweren Schlappe der Regierung. Den privaten Missbrauch, den dort

) H. Custer: Die Gewichte, Gehalte und Werte der alten schweizerischen
Miinzen. 1854
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einzelne Regierungshdupter mit dem staatlichen Miinzregal trieben, hatte
die ganze Bevolkerung zu biissen.

Infolge der vielen auswartigen Verbote und Abschitzungen waren
allmahlich die Oertli von Schwyz ausserhalb ihrer Heimat teils gar nicht,
teils nur mit Verlust anzubringen und wurden darum massenhaft dahin
zuriickgeschoben. Selbst dort wurden sie in Bilde unwert und gemieden,
so dass den 6. Miarz 1677 der dreifache Landrat in seiner Verlegenheit
so weit ging, es in den freien Willen eines jeden zu stellen, ob er die
Schwyzer Qertli in Zahlung annehmen wolle.?)

Drei Wochen nachher ging man wieder davon ab und es verord-
nete der gesessene Landrat, dass unterdessen, bis eine zum Zweck der
Probierung der Oertli beantragte Miunzkonferenz stattgefunden haben
werde, die schwyzerischen «in unserem Lande und Botmaissigkeiten von
einander genommen werden sollen.»

Mit jenem immerhin ladstigen Zustande scheint man zu Schwyz
sich von da an ein Jahr lang abgefunden zu haben. Nun warnten Luzern
und Ziirich im Januar 1678 ihre Angehorigen aufs neue vor den Schwyzer
QOertli und im Februar erfolgte dann der ofters beriithrte Tagsatzungs:
beschluss. Da die Schwyzer Herren (gleich denen von Schaffhausen) sich
einbildeten, allem zum Trotz ihre Oertli auf dem Nennwert halten zu
konnen, obwohl jetzt diese sonst allerorten niedriger standen, liess sich
die Spekulation natiirlich die giinstige Gelegenheit nicht entgehen, jene
Miinzen aufzusammeln und mit Gewinn ins Land Schwyz hereinzuschaffen,
wo nun «der Schwall und Andrang» davon ein unertriglicher wurde.

Man meinte, mit Zwangsmassregeln der Sache Herr zu werden: Den
11. Marz 1678 beschloss ein dreifacher Landrat: Gewerbsleuten, die die
Oertlein nicht zu vier Schwyzer Batzen annehmen, solle «der Gewirb ab-
geschlagen werden» und den Gersauern und den fremden Kaufleuten solle
fiur solchen Fall «der Markt und Kauf abgeschlagen sein». Ganz in der

') Der seltsam geschraubte Ausdruck lautet wortlich: «Wegen der Oertlinen und
Schillingen, weilen solche bei Ziirich und Luzern abgerufen, ist abgefasset, dass man
in unserem Land solche Orten bis auf weitere Disposition Unserer gn. Herren von.
einander annehmen solle, jedoch wo es mit Willen gehet.»

Die Angelegenheit war fiir die Schwyzer Regierungshiupter ein recht wunder
Punkt, an dem sie nicht gern riihren liessen: der Ziiricher Biirger Bernhard Wiist
fragte 1677 in Finsiedeln harmlos gesprichsweise einen Bekannten, ob es wahr sei,
dass die Herren von Schwyz den Stempfel ihrer Oertlin dem Grafen von Montfort um
ein Gewisses gelichen hitten und dieser den Juden? Dariiber fiithlten die Herren
der Schwyzer Regierung sich dermassen gekriankt, dass sie den Wiist vor sich luden
und zu 100 g. Gulden Busse, an den Landesseckelmeister zu bezahlen, verurteilten.
Ausserdem musste Wiist diesem zu FEinsiedeln «Reparation erstatten». Dabei ward
noch angedeutet, es sei eine von dem Rat von Ziirich fir den Wiist eingelegte Fiir:
bitte strafmildernd beriicksichtigt worden.
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Ordnung war es im iibrigen, dass man weiter beschloss, es solle ohne
Landsgemeindeerkenntnis nicht ferner gemiinzt werden.

Jene Strafandrohungen erwiesen sich rasch als wirkungslos. Die
Miinzverwirrung im Lande Schwyz wurde immer arger, namentlich an den
Landesgrenzen ereignete sich «allerhand Unwillen und Beschwerde», wie
der Landrat sich ausdriickte. Dieser machte den 13. April 1678 noch
einen seiner vergeblichen Versuche, Ziirich und andere Stinde durch
Drohung mit Vergeltungsmassregeln zum Nachgeben zu zwingen, sah sich
aber gleichzeitig genotigt, zu verkiinden, es moge vorderhand «jeder
schauen, wie er solche Oertlein annehmen und wieder begeben kdonne».
Es solle auch niemand gemiisset (gezwungen) werden, solche anzunehmen.
Dieses sei auch den Untertanen wissend zu machen. Das war die Pro-
klamierung der Miinzanarchie und ein &ffentliches Eingestindnis der Ohn-
macht der Regierung, dariiber Herr zu werden. Im iibrigen wollte der
Landrat die Sache an die Inhaberin der hochsten Gewalt, die Lands-
gemeinde, bringen, die den 24. April zusammenkam.

Es scheint nicht, dass diese einen besseren Weg, um aus der Wirr=
nis herauszukommen, fand, aber es setzte sich bald auch in Schwyz fiir
alle Qertli tatsichlich der in der ganzen Eidgenossenschaft allgemein an-
genommene Kurswert durch, bei dem sie fast 80 Jahre lang blieben.

Das Vorgehen Ziirichs hat immerhin einigermassen erzieherisch ge-
wirkt. Es brachte denjenigen Kantonen, die zu Finanzzwecken miinzten,
den Satz zum Bewusstsein: was du nicht willst, dass man dir tu’, das fug’
auch keinem andern zu. In Schaffhausen hat sich zwar bei mehreren
spatern Gelegenheiten die Lust geregt, aufs neue in solche Miinzprige-
spekulationen sich einzulassen, aber man kam schliesslich doch nicht dazu,
den Nachbarlindern wieder durch Missbrauch des Miinzregals zur Last
zu fallen.?)

Was Schwyz anbelangt, kann man nicht sagen, dass es aus den er-
zihlten Vorgingen etwas gelernt hitte. Seine Miinzpolitik fuhr fort, sich
wihrend des 17. und 18. Jahrhunderts sowohl fiir die Nachbarlander, als
fur die eigene Bevolkerung schidlich zu erweisen und immer aufs neue
wiederholten sich die Fille, dass die kindlich naive Anschauung, die das
dortige Landvolk iiber das Wesen des Miinzregals und des Geldes hatte,
von dem riicksichtslosen Eigennutz einzelner Hochgestellter missbraucht
wurde.

Die von den Schwyzer Miinzpachtern besonders bevorzugte Miinz-
gattung waren die Schillingstiicke. In besonders grosser Zahl wurden

solche namentlich in den Jahren 1623/24, 1629/30, 1653/55 und 1694 her-

1) Siehe iiber den spiteren weiteren Verlauf der Miinzgeschichte Schaffhausens:
G. Schottle in der Revue Suisse de Numismatique (Genf) Bd. XX (1916—1917).
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vorgebracht. Auch kam es vor, dass unter betruglicher Filschung fremden
(Luzerner) Stempels Schwyz bezw. dessen Miinzmeister Schillinge miinzen
liess. Vieles unliebsame Aufsehen erregten auch die schlechten Fiinfbatzen-
stiicke, die neben Schillingen im Jahre 1729/30 der schwyzerische Miinz-
pichter Brentano aus Rapperswyl in dem am Ziricher See gelegenen
schwyzerischen Dorfe Bich herstellte.

In der Verpachtung der Miinzstitten erblickten in der zweiten Halfte
des 18. Jahrhunderts die eidgendssischen Tagsatzungen mit Recht etwas
allgemein Landschidliches, das eine Gesundung des Miinzwesens in der
Eidgenossenschaft von vornherein unmoglich mache. Aber die alljahrlich
wiederholten Bemiihungen, ein alle Kantone bindendes Verbot dariiber
zustande zu bringen, scheiterten an dem Widerstand von Appenzell-Inner-
rhoden, dem u. a. auch Schwyz sekundierte. Seit 1772—74 unterliess man
iiberhaupt, die Angelegenheit der Minzpachtung in die eidgendssischen
Abschiede aufzunehmen, da nicht zu hoffen war, dass die widerstrebenden
Stinde von ihren oftmals wiederholten Erklirungen abgehen wiirden.
Fidg. Abschiede VII, 1: S. 654, Band VII, 2: Seite 230, 237, 244, 260,
275, 304, 323, 342 f., 356, 366, 380, 393 u. 410.

Sismondi et la neutralité helvétique.’)

Parmi les papiers de Frangois d’Ivernois déposés a la Bibliotheque
publique et universitaire de Genéve, j'ai eu la bonne fortune de dé-
couvrir un manuscrit inédit de la main de Sismondi.?) Cette piéce,
dont l'intérét parait justifier la publication, est intitulée Sur la neutra-
lit¢ des Alpes. Elle ne porte ni signature, ni date. Outre I'écriture, qui
est incontestablement celle de I'historien économiste genevois, nous ne
savons de ce manuscrit que ce que son contenu nous permet d’en déduire.

Diverses raisons, que j'indiquerai briévement, me font penser qu’il
s’agit d’'un mémoire rédigé par Sismondi vers la fin de 1814 et probable-
ment destiné a d’Ivernois qui, de concert avec Pictet de Rochemont,
représentait alors la république de Genéve au Congrés de Vienne.

Avant de tenter cette démonstration, il convient d’indiquer le con-
tenu du mémoire et de faire rapidement I'historique du projet qui y
est développé.

" *”
%*

1) L’auteur tient a exprimer ici sa trés vive gratitude a M. F. Aubert, 3 M. Lucien
Cramer, le savant éditeur de la Correspondance diplomatique de Pictet de Rochemont
et de d’Ivernois, 3 M. O. Karmin et 3 M. Paul E. Martin, dont les obligeantes indications
lui ont grandement facilité la préparation de la présente étude.

?) Ce manuscrit avait déja été provisoirement attribué a Sismondi par M. H. Delarue,
conservateur de la Bibliothéque publique et universitaire de Genéve.



	Bilder aus der älteren Münz- und Geldgeschichte der Eidgenossenschaft (Schaffhausen, Zürich, Schwyz)

